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Norm

AVG §56

KMG 1991 §10 Abs3 idF 2015/I/069

KMG 1991 §10 Abs3 Z1 idF 2015/I/069

KMG 1991 §10 Abs3 Z2 idF 2012/I/083

KMG 1991 §10 Abs3 Z2 idF 2015/I/069

KMG 1991 §2 Abs1

KMG 1991 §6 Abs1

VStG §1 Abs1

VStG §24

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §38

VwRallg

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VStG § 1 heute

2. VStG § 1 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 1 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. VStG § 24 heute

2. VStG § 24 gültig ab 15.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 14.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VStG § 24 gültig von 26.03.2009 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

5. VStG § 24 gültig von 20.04.2002 bis 25.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

6. VStG § 24 gültig von 01.01.1999 bis 19.04.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

7. VStG § 24 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 620/1995

8. VStG § 24 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 42 heute
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2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Zwar ist ein Prospekt grundsätzlich über den Zeitpunkt der Verö=entlichung hinaus während der Gesamtdauer des

ö=entlichen Angebots bereitzuhalten. Die Regeln über die Art der Verö=entlichung richten sich jedoch nach der im

Zeitpunkt der Verö=entlichung geltenden Rechtslage, weil es andernfalls zu einer unzulässigen Rückwirkung der

verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionierung kommen würde. § 10 Abs. 3 KMG 1991 idF BGBl. I Nr. 69/2015 sieht seit 19.

Juni 2015 (Datum des Inkrafttretens der Bestimmung) zwar eine VerpCichtung zur zusätzlichen Verö=entlichung auf

einer Internet-Seite für Prospekte vor, die gemäß Z 1 oder 2 in physischer Form verö=entlicht werden. Es ergibt sich

jedoch mangels entsprechender Übergangsbestimmungen weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus den Materialien

(vgl. ErläutRV 562 BlgNR 25. GP 9 f; denen lediglich zu entnehmen ist, dass eine elektronische Verö=entlichung künftig

verpCichtend zu erfolgen hat), dass diese VerpCichtung auch für bereits vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung

gesetzmäßig verö=entlichte Prospekte bestehen würde. Dass die im Zeitpunkt der Verö=entlichung des Prospekts

geltenden Regelungen über die Art der Veröffentlichung weiter bestehen bleiben, ergibt sich zudem auch aus § 6 Abs. 1

KMG 1991. Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 6 Abs. 1 zweiter Satz KMG 1991 sind Nachträge zu Prospekten

nämlich zumindest gemäß denselben Regeln zu verö=entlichen und zu hinterlegen, wie sie für die Verö=entlichung

und Hinterlegung des ursprünglichen Prospektes galten. Diese Bestimmung stellt damit für die

Verö=entlichungsvorgaben der Nachträge zu Prospekten unmissverständlich - versteinernd - auf jene Rechtslage ab,

die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospekts (fallbezogen im Mai 2014) in Kraft standen. Für den vorliegenden

Fall bedeutet dies, dass auch Nachträge zum verfahrensgegenständlichen Prospekt - unabhängig davon, ob sie vor

oder nach der Novelle BGBl. I Nr. 69/2015 verö=entlicht wurden - nach denselben Regeln wie der ursprüngliche

Prospekt, somit durch die Zurverfügungstellung am Sitz der Emittentin, zu verö=entlichen sind.Zwar ist ein Prospekt

grundsätzlich über den Zeitpunkt der Verö=entlichung hinaus während der Gesamtdauer des ö=entlichen Angebots

bereitzuhalten. Die Regeln über die Art der Verö=entlichung richten sich jedoch nach der im Zeitpunkt der

Verö=entlichung geltenden Rechtslage, weil es andernfalls zu einer unzulässigen Rückwirkung der

verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionierung kommen würde. Paragraph 10, Absatz 3, KMG 1991 in der Fassung

Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 69 aus 2015, sieht seit 19. Juni 2015 (Datum des Inkrafttretens der Bestimmung) zwar

eine VerpCichtung zur zusätzlichen Verö=entlichung auf einer Internet-Seite für Prospekte vor, die gemäß Zi=er eins,

oder 2 in physischer Form verö=entlicht werden. Es ergibt sich jedoch mangels entsprechender

Übergangsbestimmungen weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus den Materialien vergleiche ErläutRV 562 BlgNR

25. Gesetzgebungsperiode 9 f; denen lediglich zu entnehmen ist, dass eine elektronische Verö=entlichung künftig

verpCichtend zu erfolgen hat), dass diese VerpCichtung auch für bereits vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung

gesetzmäßig verö=entlichte Prospekte bestehen würde. Dass die im Zeitpunkt der Verö=entlichung des Prospekts

geltenden Regelungen über die Art der Verö=entlichung weiter bestehen bleiben, ergibt sich zudem auch aus

Paragraph 6, Absatz eins, KMG 1991. Nach dem eindeutigen Wortlaut des Paragraph 6, Absatz eins, zweiter Satz KMG

1991 sind Nachträge zu Prospekten nämlich zumindest gemäß denselben Regeln zu verö=entlichen und zu

hinterlegen, wie sie für die Verö=entlichung und Hinterlegung des ursprünglichen Prospektes galten. Diese

Bestimmung stellt damit für die Verö=entlichungsvorgaben der Nachträge zu Prospekten unmissverständlich -

versteinernd - auf jene Rechtslage ab, die zum Zeitpunkt der Verö=entlichung des Prospekts (fallbezogen im Mai 2014)

in Kraft standen. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass auch Nachträge zum verfahrensgegenständlichen

Prospekt - unabhängig davon, ob sie vor oder nach der Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 69 aus 2015,

verö=entlicht wurden - nach denselben Regeln wie der ursprüngliche Prospekt, somit durch die Zurverfügungstellung

am Sitz der Emittentin, zu veröffentlichen sind.
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